
 

Erscheint jeden Freitag.
Preis vierteljährlich 60 Pf.,

durch die Post bezogen 75 Pf.

Jnserate werden bis Donnerstag
mittag in der Geschäftsstelle

angenommen.

Redakteur: Hermann Kappner.

Druck und Verlag von A. Ludwig in Oels.

 

velser Kæreisblatt
Preis für die 4gespaltene Zeile 10 Pf.,
für außerhalb des Landgerichtsbezirks

Oels Wohnende 15 Pf.

Bedingt die Aufnahme eines Jnserats
den Druck einer Beilage, so erhöhen
sich die Kosten desselben um 3 Mark.

 

Oels, den 14. Juni 1912. 50. Jahrg.
 

Nr. 24
 

AmtIicher-Thei1. ‘
A. Bekanntmachungen des königlichen Landraths.

Nr. 299. Oels, den 31. Mai 1912.

Aushebungsgeschäft 1912 betreffend.
In Gemäßheit des § 69 Ziffer 6 Der Wehrordnung mache

ich hiermit bekannt, daß das diesjährige Aushebungsgeschäft
am Montag, den 24. Juni, Dienstag, Den 25. Juni und
summa), den 26. Juni 1912 in Bahns’ Anlagen vor dem
Luisenthor hierselbst abgehalten werden wird.

Montag, den 24. Juni, wird über Mannschaften aus den
Listen A, B, C, D, Dienstag, den 25. Juni, über Mannschaften
aus der Liste E unD Mittwoch, den 26. Juni, über den Rest
der Mannschaften aus der Lifte E, über die Mannschaften
aus den Beilagen I bis III unD über kranke Reservisten und
Landwehrleute Entscheidung getroffen werden.

Es enthält:
Liste A Die vom Dienst auszuschließenden Mannschaften,

„ B Die dauernd untauglichen Mannschaften,
» C Die für den Landsturm vorgeschlagenen Mannschaften,
„ D Die für Erfatzreserve vorgeschlagenen Mannschaften,
» F Die Mannschaften der see- und halbseemännischen Be-

völkerung.

Beilage I Die zur Disposition der Ersatzbehörden entlassenen
Mannschaften,

„ II Die zur Zeit des Aushebungsgeschäfts noch vorläufig
beurlaubten Rekruten.

Beilage III Die zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten,
welche wegen Untauglichkeit von den Truppen-
bezw. Marinetheilen vom Diensteintritt zurück-
gewiesen worden sind.

Liste E Die für den aktiven Dienst tauglichen Militärpflichtigen
der Landbevölkerung.

Passanten (Gefangene) werden Dienstag, den 25. Juni,
vorgestellt.

Sämmtliche Militärpflichtigen haben sich persönlich vor-
zustellen.

Die vorzustellenden Mannschaften werden besondere Vor-
ladungen zum Aushebungstermine erhalten.

Die Magisträte und Gemeindevorsteher veranlasse ich,
diese Vorladung en den betreffenden Mannschaften gegen
Empfangsbescheinigung sofort auszuhändigen. Vor-
ladungen, welche wegen Verzuges der Militärpflichtigen nicht
ausgehändigt werden können, sind schleunigst hierher zurück-
zusenden, wenn die betreffenden Mannschaften aus dem Kreise
Oels verzogen sind. Sind die Leute aber nur in einen andern
Ort des Kreises Oels verzogen, so ist die Verfügnng mit den
betreffenden Vorladungen an die Ortsbehörde des neuen
Wohnortes zur sofortigen Erledigung weiterzugeben.

Die vorzustellenden Mannschaften haben sich an den ein-
zelnen Tagen früh 7V2 Uhr im Geschäftslokal pünktlich ein-
zufinden. Die Magisträte und Gemeindevorsteher mache ich
dafür verantwortlich, daß die Leute an den bezeichneten Tagen
rechtzeitig zur Stelle sind und mit gereinigtem Körper zur
Vorstellung gelangen. «  

Die Mannschaften müssen durch die Herren Bürgermeister
bezw. Gemeindevorsteher vorgestellt werden. Eine Vertretung
dekseflsben ist ohne genügende schriftliche Entschuldigung nicht
zu a ig.

Die Rekrutierungsstammrollen nebst Geburtslisten sind
zur Stelle zu bringen.

Die zur Vorstellung gelangenden Militärpflichtigen haben
ihre Vorladungen und Loosungsscheine, soweit sie im Besitz-
der letzteren sind, mitzubringen.

Die Lehrer haben ihre Prüfungszeugnisse vorzulegen.
Wer am Erscheinen durch Krankheit behindert ist, hat ein

von der Polizeibehörde beglaubigtes ärztliches Attest einzureichen,
wodurch sein Fehlen als entschuldigt gilt.

Will der Militärpflichtige durch das Arztattest das Vor-
handensein einer Krankheit oder eines Gebrechens nachweisen,
die ihn für den Militärdienst untauglich machen, so muß er
das Attest eines beamteten Arztes vorlegen.

Wer an Epilepsie zu leiden behauptet, hat auf eigene
Kosten den Nachweis hierfür durch Stellung von drei glaub-
haften Zeugen oder auch durch Vorlage eines Attestes eines
beamteten Arztes zu liefern. —-

Diejenigen Personen, welche der Vorladung keine Folge
leisten oder beim Aufruf ihres Namens nicht zur Stelle
sind, haben eine Geldstrafe bis zu 10 Mark eventuell
entsprechende Haft zn gewärtigen und können so-
fort als unsichere Dienstpflichtige eingestellt werden.

Die Reklamanten müssen im Aushebungstermin
persönlich erscheinen. Von-ihren Familienangehö-
rigen müssen sich diejenigen auch persönlich im Aus-
hebungstermin vorstellen, von denen behauptet
wird, daß sie wegen Krankheit oder Erwerbsunfähig-
keit die erforderliche Hilfe in der Wirthschaft, im
Geschäft u. s. w. nicht zu leisten vermögen. Sind
diese Familienangehörigen durch Krankheit am
persönlichen Erscheinen verhindert, so muß für diese
ein Attest eines beamteten Arztes im Aushebungs-
termin vorgelegt werden. Die Herrn Ortsvorsteher
haben die Angehörigen der reklamierten Militärpflichtigen hier-
auf ausdrücklich aufmerksam zu machen.

Die Namen der Mannschaften, die aus jeder Ortschaft
der Ober-Ersatzkommission vorzustellen sind, können die Herren
Ortsvorsteher aus meinem Anschreiben zur Aushändi-
gung der Vorladungen ersehen. Ebenso auch die Sage,
an Denen Die Mannschaften im Aushebungstermin zu erscheinen
haben. Ich ersuche die Herren Ortsvorsteher, fich vor Aus-
händigung der Vorladungen hierüber aus den obengenannten
Anfchreiben Notizen zu machen, damit sie über ihre vorzu-
stellenden Leute genau informiert sind. —- Schließlich bemerke
ich noch, daß die Herren Ortsvorsteher an jedem Tage, an
welchem Leute aus ihrer Gemeinde zur Vorstellung gelangen,
im Aushebungslokal anwesend sein müssen.



Nr. 300. Qels, den 13. Juni 1912.
Jn Domsel (Gut), Kreis Groß-Wartenberg ist die Maul-

und Klauenseuche festgestellt.

Nr. 301. Oels, den 8. Juni 1912.
Auf Antrag der Schützengesellschaft in Hundsfeld habe

ich genehmigt, daß am Sonntag, den 16. d. Mts. aus Anlaß
des Schützenfestes daselbst auf dem Festplatze bis 10 Uhr
abends der Handel mit Genußmitteln und sonstigen gering-
wertigen Gebrauchsgegenständen betrieben wird.

Die für den Vor- und Nachmittagsgottesdienft fest-
gesetzten Stunden sind von der Genehmigung ausgeschlossen.

Nr. 302. Breslau, den 13. Mai 1912.

Bekanntmachung.
» Auf Grund des § 3 Abf. 1 des Preußischen Ausführungs-

gesetzes vom 25. Juli 1911 (Ges. 6. 6. 149) zum Viehseuchen-
gesetz vom 26. Juni 1909 beftimme ich hierdurch, daß die
viehseuchenpolizeilichen Anordnungen der Kreispolizeibehörden
zur Erlangung der Gültigkeit für den Stadtkreis Breslau im
,,Breslauer Fremden- und Jntelligenzblatt,« für den Stadt-
kreis Brieg in der ,,Brieger Zeitung,« für den Stadtkreis
Schweidnitz „im jedesmaligen —- für die amtlichen Bekannt-
machungen — bestimmten Blätte« und in allen übrigen
Kreisen durch »das Kreisblatt« zu veröffentlichen sind. Für
besonders eilige Fälle ist die Veröffentlichung durch orts-
übliche Bekanntmachung ausreichend. «

Die viehseuchenpolizeilichen Anordnungen der Ortspolizei-
behörden sind, soweit es bisher üblich war, im Kreisblatt und
im übrigen durch ortsübliche Bekanntmachung zu veröffentlichen.

Der Regierungspräsident.
J. V.: Windmüller.

Oels, den 8. Juni 1912.
Vorstehende Anordnung wird hiermit veröffentlicht.

Nr. 303. Oels, den 5. Juni 1912.
Der Gasthausbesitzer Paul Schlinsog in Galbitz beab-

sichtigt auf seinem Grundstück Galbitz Nr. 13 ein Schlachthaus
zu errichten.

Gemäß § 17 der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich
(R.-G.-Bl. von 1900 6. 871 ff.) bringe ich dieses Vorhaben
mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß Einwendun-
gen innerhalb 14 Tagen schriftlich in zwei EXemplaren oder
zu Protokoll bei mir anzubringen sind. Nach Ablauf obiger
Frist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

Beschreibung und Zeichnung der Anlage liegen in meinem
Amtszimmer zur Einsicht offen aus.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen Ein-
wendungen habe ich einen Termin auf

Montag, den 1. Juli 1912,
vormittags 10 Uhr

in meinem Amtszimmer hierselbft anberaumt, wozu ich den
Unternehmer und die Widersprechenden mit dem Bemerken
hierdurch vorlade, daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl mit
der Erörterung der Einwendungen vorgegangen werden wird.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 304. Oels, den 11. Juni 1912.

‚Betrifft Ermittelung der Zahl der neu kranken-
versicherungspflichtig werdenden Personen.
Durch das 11. Buch der Reichsversicherungsordnung

(Krankenverficherung), welches noch nicht in Kraft getreten ist,
ist der Krankenversicherungszwang auf folgende Personen neu -
ausgedehnt worden:

1. die in der Land- und Forstwirthschaft und deren Neben-
betrieben beschäftigten Personen,

. die Dienstboten (sowohl die in der Hauswirthschaft als die
in der Landwirthschaft beschäftigten),

. die im Wandergewerbe beschäftigten Personen,

. die Hausgewerbetreibenden und ihre hausgewerblich
Beschäftigten,
die unständig Beschäftigten (das sind solche, die ihren
Arbeitgeber in kurzen Zwischenräumen wechseln),

. die Lehrlinge, die keinerlei Entgelt, alfo auch nicht Kost
oder Wohnung beziehen,
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7-. die Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken, sofern ihr regel-
mäßiger Jahresarbeitsverdienft 2500 Mark nicht übersteigt.

8. Für Betriebsbeamte, Werkmeister und andere Angestellte,
Handlungsgehilfen und -lehrlinge, Bühnen- und Orchester-
mitglieder, Lehrer und Erzieher sowie für Schiffer ist die
Grenze für die Versicherungspflicht von 2000 auf 2500
Mark erweitert worden, so daß mit dem Inkrafttreten des
11. Buches der Reichsversicherungsordnung auch diejenigen
krankenversicherungspflichtig werden, deren regelmäßiger
Jahresarbeitsverdienst mehr als 2000 Mark aber nicht
mehr als 2500 Mark beträgt.
Bühnen- und Orchestermitglieder sind versicherungspflichtig

ohne Rücksith auf den Kunstwert der Leistungen.
Die Magistrate, Gemeindevorstände und Herren Guts-

vorsteher ersuche ich, die Zahl der in ihren Bezirken vorhandenen
Personen, auf welche der Krankenversicherungszwang hiernach
neu ausgedehnt worden ist, nach dem Stande vom 15. Juni
d. Js. zu ermitteln und mir das Ergebniß bestimmt bis
25. d. Mts. —·getrennt nach den einzelnen Gruppen
1 bis 8 — anzuzeigen.

Jch bemerke noch, daß auch Personen, die das 16. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, mitzuzählen sind; Kinder
selbstverständlich nicht.

Nr. 305. Oels, den 8. Juni 1912.
Der Königliche Herr Regierungs-Präsident hat durch

Amtsblatt-Bekanntmachung vom 20. v. Mts. —- Seite 214 —
folgende Anordnungen außer Kraft gesetzt:

1. Die landespolizeiliche Anordnung betreffend die Ver-
nichtung des Zentrifugenschlammes vom 8. März 1898
(215%. 6. 112);

.die landespolizeiliche Anordnung betreffend Maßregeln
gegen )die Schweineseuchen vom 13. Juli 1898 (A.-Bl.
S. 269 ;

.die landespolizeiliche Anordnung betreffend Maßregeln
gegen die Geflügelcholera vom 1. August 1898 (A.-Bl.
6. 284 ‚

. die landespolizeiliche Anordnung betreffend Maul- und
Klauenseuche vom 30. Juli 1901 (915%. 6. 271).

Nr. 306. Oels, den 5. Juni 1912.
Die über 70 Jahre alte Freiftellerwitwe Maria Halupka,

geborene Staloch aus Turkwitz—Wygode, welche geistig nicht
normal sein foll, wird feit dem 29. v. Mts. vermißt. Sie soll
am genannten Tage nachmittags in den nahen Wald vermutlich
nach Reisigholz gegangen sein und ift nicht mehr zurückgekehrt
Es ist nicht ausgeschlossen, daß ein Verbrechen vorliegt.

Die p. Halupka ist klein und bucklig, weitere Merkmale
e len.
fh Nach dem Verbleib der Halupka sind Ermittelungen an-
zustellen.

Im Ermittelungsfalle sind der Königliche Herr Landrath
in Groß-Wartenberg und der Herr Amtsvorsteher in Bralin
sofort zu benachrichtigen.

Nr. 307. «L)els, den 5. Juni 1912.
Der Fürsorgezögling Franz Kantor ist ermittelt und

in seine Erziehungsstelle gebracht worden. (Zur Kreisblatt-
Bekanntmachung vom 23. v. Mts. —- Seite 88.)

Nr. 308. Qels, den 10. Juni 1912.
Der Wirthschaftsasfistent Friedrich Kitzig hat sich am

23. v. Mts. aus Zucklau, wo er zuletzt wohnte, entfernt und
konnte bis jetzt nicht ermittelt werden.

Signalement:
Alter: 21 Jahre.
Größe: etwa 1,75 Meter.
Haare: dunkelblond, Anflug von Schnurrbart.
Sprache: deutsch und polnisch.

Besondere Kennzeichen:
Kleiner weißer Fleck am Hinterkopf. «

Nachricht ist zu senden an den Gutsvorsteher in
Schönbankwitz, Kreis Breslau.

Nr. 309. Oels, den·10. Juni 1912.
Der Schneidermeifter Stanislaus Sawitzki aus

Gellendorf, Kreis Trebnitz hat sich am 4. März cr., nachts 



2 Uhr aus der Wohnung seiner Angehörigen heimlich entfernt
und ist bis heut noch nicht zurückgekehrt. ·

Bei seinem Weggange war derselbe bekleidet mit einem
braunen Krimmerüberzieher, schwarzem Anzug, grauer Mütze
und Schuhen mit Gummizügen.

Personalbeschreibung:
Familienname: Sawitzki,
Vorname: Stanislaus,
Stand: Schneidermeister,
Geburtsort: Kreben bei Gostyn,
Größe: groß,
Gestalt: schmächtig,
Haare: schwarz,
Bart: schwarz,
Gesicht: hager.

Nach dem Vermißten sind Ermittelungen anzustellen.
Jm Ermittelungsfalle ist der Königliche Herr Landrath in
Trebnitz sofort zu benachrichtigen.

Nr. 310. Oels, den 1. Juni 1912.

Personalchromk.
Bestätigt als Schiedsmann: der Revierförster Schmidt in

Peuke für den 16. Bezirk; der Stellenbesitzer Julius  
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Roder in Jaentschdorf für den 22. Bezirk; der
Bauergutsbesitzer Zedler in Ober-Schmollen für den
36. Bezirk: der Gasthosbesitzer Jfflaender in Langen-
hof für den 40. Bezirk; der Bauergutsbesitzer Paul
Weiß in Zucklau für den 55. Bezirk.

Bestätigt als SchiedsmannsStellvertreter: der Stellenbesitzer
Wilhelm Pietsch in Prietzen für den 30. Bezirk;
der Bauergutsbesitzer Otto Fiebig in Neudorf b. B.
für den 41. Bezirk.

Bestätigt: Der Gasthausbesitzer Josef Schöcke als Schöffe
der Gemeinde Klein-Zöllnig; der Bauergutsbesitzer
Hermann Heinzelmann als 1. Schöffe, der Bauer-
gutsbesitzer August Heinrich als 2. Schöffe und der
Freistellenbesitzer und Schmiedemeister Hermann
Weiß als 3. Schöffe der Gemeinde Buchwald; der
Bauergutsbesitzer Karl Stolper als Gemeinde-
vorsteher, der Freistellenbesitzer Ernst Horn als 1.
unb der Freistellenbesitzer Gustav Kirschner als 2.
Schöffe der Gemeinde Galbitz.

Der Königliche Landrath.
Graf Kospoth.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Netsche, den 6. Juni 1912.

Bekanntmaehung.
Termine zur Bachräumung pro 1912.

. Kleine oder alte Schmarsebach am 28. Juni.

. Große Schmarsebach am 2. Juli.
Wiesegrader- und Schwiersebach am 3. Juli.

. Netscherbach am 4. und 5. Juli.
. Schmarsebach unterhalb der Stärkefabrik am 8. Juli.
. Große Qelsbach am 9. Juli.

Die Räumungsarbeiten haben an jedem Tage früh um
sechs Uhr zu beginnen und find kräftige Leute zur Arbeit zu
tellen.

Die Räumung hat sich sowohl auf das vollständige Aus-
graben und Auswerfen der Wurzeln von Wasserpflanzen als
auch auf die Beseitigung der an verschiedenen Stellen vor-
handenen Sandbänke zu erstrecken.

Den Weisungen der zur Ueberwachung der Räumungs-
arbeiten requirierten Gendarmen ist unbedingt Folge zu leisten.
Bevor von diesen die geräumte Strecke nicht abgenommen ist,
darf dieselbe nicht verlassen werden. Für Fehlende oder
Säumige ist seitens der Gemeindevorsteher sogleich Ersatz zu
beschaffen. Alle entstandenen Kosten hierfür können von den
PflichtigenimVerwaltungszwangsverfahrenbeigetriebenwerden«

Die Herren Amts-, Guts- und Gemeindevorsteher ersuche
ich ergebenst, diel vorstehenden Anordnungen den Räumungs-
pflichtigen (siehe Kreisblatt pro 1892 Nr. 26 und 29) bekannt-
zugeben mit der Verwarnung, daß ich bei Zuwiderhandlungen
gegen dieselben von der Strafbestimmung der Kreispolizei-
verordnung vom 17. Juni 1904 Gebrauch machen werde.

Der Näumungskommissar.
H. Grove.

Spahlitz, den 9. Juni 1912.

Bachraumung.
1. Klingelluuh mit Abschlagsgraben am 26. Juni

durch Gemeinden Rathe, Dammer, Jenkwitz, Karlsburg,
Döberle, Schmarse.

2. Kleine Mühlbach am 11. Juli —
durch Rathe, Schmarse, Jenkwitz, Karlsburg, Döberle,
Bogschütz, Fabrik Schmarse und die angrenzenden städti-
schen Besitzer von Oels und Schloßbrauerei Qels.

3. Kupferhammerbach am 10. Juli -
durch Spahlitz, Bogschütz, Rathe, Dammer, Zucklau.
Die Räumungsarbeit beginnt an jedem Tage früh um

6 Uhr nnd find dazu kräftige Arbeiter zu stellen.
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Den Weisungen des die Arbeit überwachenden Gendarmen
ist unbedingt Folge zu leisten.

Vor Abnahme der Arbeit durch denselben dürfen die
Räumungsstrecken nicht verlassen werden.

Ausbleibende Räumungspflichtige verfallen nach der Kreis-
polizeiverordnung vom 17. Juni 1904 in eine Geldstrafe bis
zu 30 Mark oder verhältnißmäßige Haft, auch wird die Arbeit
auf ihre Kosten ausgeführt.

Die Herren Gemeindevorsteher ersuche ich, diese Anordnung
den Räumungspflichtigen bald zur Kenntniß zu bringen.

Der Amtsvorsteher.
Schlabitz.

. . SchwiersH den 10. Juni 1912.
.- Termm zur Bachraumung.

Der Abschlagsgraben des Schwiersebaches ist am 4. Juli
zu räumen.

Der Amtsvorsteher.
von der Berswordt.

Berlin,»den 24. Februar 1912.

Remonteankauf fur 1912.
1. Zum Ankan dreijähriger, vorkommendenfalls auch vier-

jähriger Remonten soll in diesem Jahre im Regierungsbezirk
Breslau der nachbezeichnete öffentliche Markt abgehalten werden:
18. Juni 1912, 11 Uhr vormittags in Wehrse, Kreis Guhrau,
(an der Scheune des Remontsdepots).

2. Die angekauften Pferde werden sofort abgenommen
und gegen Quittung bar oder mittels Schecks bezahlt.

3. Pferde mit Mängeln, die gesetzlich den Kauf rückgängig
machen, sind vom Verkäufer gegen Erstattung des Kaufpreises
und der Unkosten zurückzunehmen, desgleichen Pferde, die sich
während der ersten 45 Tage nach dem Tage der Einlieferung
in das Depot u. s. w. als Klophengste erweisen. Die gesetz-
mäßige Gewährsfrist wird für periodische Augenentzündung
(innere Augenentzündung, Mondblindheit) aus 28 Tage nach
dem Tage der Einlieferung in das Depot u. s. w. verlängert,
für die übrigen Hauptmängel beträgt sie 14 Tage.

4. Verkäufer, die Pferde vorführen, die ihnen nicht eigen-
thümlich gehören, müssen sich gehörig ausweisen können.

5. Der Verkäufer ist verpflichtet, jedem verkauften Pferde
eine neue, starke, rindlederne Trense mit glattem, starkem Gebiß
(keine Knebeltrense) und eine neue Kopfhalfter von Leder oder
Hanf mit zwei mindestens zwei Meter langen Stricken un-
entgeltlich mitzugeben.
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6. Zur Feststellung der Abstammung der Pferde sind die
Deck- und Füllenscheine mitzubringen.

Auch werdendieVerkäufer ersucht, die Schweife der Pferde
nicht übermäßig zu beschneiden und die Schwanzrübe nicht zu
verkürzen.

7. Vorstehende Ankaufgbedingungen gelten auch für nicht
öffentliche Märkte.

Kriegsminifterium, Remontegsnspektiom
gez. von Oheimb. .

Breglau, den 21. März 1912.
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur öffentlichen

Kenntniß gebracht.
Der Negierungspriisident

J. :-Angere·r.  

Obftverwertungskursus zu Liegnitz
Der erste die-jährige Obstverwertungskursus am Obst-·

bauinstitut der Landwirthschaftgkammer zu Liegni CPeerenä
weinbereitung, Einkochen von Fruhobst und GemüPew findet
am 1. und 2. Juli cr. statt. -

Auskunft erteilt und Anmeldungen bis zum 29. Juni
nimmt entgegen

D r. Wü b b e ,

Direktor der Landwirthschaftsschule.

Der Euetenlland Zufaug 3111111 1912 im Greise Oel-.
Begutachtungsziffern (Noten):1 = sehr gut, 2—-= gut, 3 = mittel (durchschnittlich),)4 = gering, 5—= sehr gering.
 

 

 

Durchschnittsnoten »
ärucbtarten. für Den Anzahl der von den Vertrauensmannern abgegebenen Noten

6111111 Regierungs-

Pmskn „5:335, 1 1——2] 2 |2—3l 3 s3-—4I 4 s4—-5 . 5
I »

Winterweizen ........ 2,5 2,4 1 1 2 2
Sommerweizen ........ 2,4 2,4 6 1
Winterspelz (Dinkel) ...... 2,1 —
Winterroggen . . . ..... 2,7 2,6 5 1 1
Sommerroggen ........ 2,9 2,7 3 1 1
Sommergerste ........ 2,4 2,4 1 4 1 1
Hafer ........... 2,5 2,4 1 4 2
Erbseu . . . . . ....... 2,6 2,6 1 1

Ackervohnen ......... 2,6 2,5 3 . 1
Wirken ........... 2,7 2,6 3 1 2

Kartoffeln .......... 2,8 2,9 2

Zuckerrüben ......... 2,8 2,8 2 1 2

Winterraps und -Rübsen . 2,9 3,0 1 1 1

Flachs((Sein) ........ 2,7 2,7 . 2 2 2 1

............ 3,6 3,6 1 1 3

Luzerne ........... 3,0 3,0 1 1 1 1

Bewässerungs(Riesel-)Wiesen 2,6 2,7 3 1
Andere Wiesen ........ 3,1 3,2 1 5

Futterrüben ......... 2,8 2,8 3 1 3          
5:n’niglid; Breusjischei Itatictischeg Landes-unt

Ev ert, Präsident

Licfcllllig llllck BllIIJIIIIIIIQIIIIIlQ-IIIIL
Einbinden von Amtsblätterm Kontobiicherm

It- landwirtschaftlichen und anderen Zeitschriften,
Heften von Akten übernimmt

list-l Slhrötler, Buchbindctmeistck,
Oel-. Georgenftraßeth

Das PWUMMMU DIJIIIII
(Fernsprecher 49) hat den

Heuanlaus aufgenommen

Waffenfcheine
empfiehlt A. Ludwige InchWei.

 

 


